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Konsequenzen der
Förderalismusreform
für den Deutschen
Strafvollzug
Auszug aus einem Vortrag auf dem 
14. Bundeskongress der Psychologin-
nen und Psychologen im Strafvollzug
am 19. September 2006, Rostock,

Bernd Maelicke

Wer zahlt, bestimmt“ – dies
war die Hauptmaxime der-
jenigen Länder, welche

sich vehement für die Zuständig-
keitsverlagerung vom Bund auf die
Länder eingesetzt hatten. 10 Länder
arbeiten bereits an einem inhaltlich
übereinstimmenden Entwurf für die
bis zum Jahresende 2007 zu verab-
schiedenden Landes-Jugendstraf-
vollzugsgesetze ( so die Vorgabe des
Bundesverfassungsgerichts, bespro-
chen in diesem Heft von Dünkel
(Rechtsprechung) und Ostendorf
(Titel). Bisher liegen nur von Bayern
und Baden-Württemberg erste Dis-
kussionsentwürfe ohne Begrün-
dung und ohne Abstimmung mit
den zuständigen Stellen  vor – sie
haben noch einen langen parla-
mentarischen Weg vor sich, sodass
sie z.Zt. noch nicht bewertet werden

können.  Für das ( Erwachsenen- )
Strafvollzugsgesetz ergibt sich fol-
gende Situation:  nach Art 125 a
Abs. 1 GG  gilt Recht, das als
Bundesrecht erlassen worden ist,
aber wegen Änderung des Artikel 74
Abs.1 nicht mehr als Bundesrecht
erlassen werden könnte, als Bundes-
recht fort. Es kann durch Landes-
recht ersetzt werden. 

Deshalb müssen z.Zt. alle Länder
(bis auf Bayern, das  bereits einen
Diskussionsentwurf für ein „Gesetz
über den  Vollzug der Freiheitsstra-
fe, der Jugendstrafe und der Siche-
rungsverwahrung - BayStVollzG -
vorgelegt hat )  vorrangig an den
gesetzlichen Regelungen zum Ju-
gendstrafvollzug arbeiten. Noch ist
offen ist, ob und welche  ähnlichen
Entwicklungen es  für den Erwach-

senen-Vollzug geben wird. Eck-
punkte liegen z.B. aus Niedersach-
sen vor – aber noch keine veröf-
fentlichten Entwürfe. Brennpunkte
der Diskussion in den Landtagen
werden z.B.  sein:

• Gewichtung der Vollzugsziele Be-
handlung  der Gefangenen und
Schutz der Allgemeinheit

• Umfang und Qualität der Be-
handlungsangebote (insbes. Ar-
beit der Gefangenen)

• Ausgestaltung der Lebensverhält-
nisse im Vollzug (z.B. Wohngrup-
pen, Haftraum-Ausstattung, Be-
suchs- und Telefonregelungen,
Kostenbeteiligungen)

• Einzel-/Gemeinschaftsunterbrin-
gung

• Inhalt und Umfang der Vollzugs-
lockerungen

• Urlaubsregelungen
• Entlassungsvorbereitung, Über-

gangsmanagement, Nachsorge
• Personalausstattung
• Innerer Aufbau und Organisation

der Anstalten
• Teilprivatisierung
• Wirkungsorientierte Steuerung

(Controlling).

Die Finanzpolitiker werden viele
Versprechungen und Wunschträu-
me  von Erhöhungen der Standards
zunichte machen – zu katastrophal
ist die Finanzlage der Länder – zu
hoch der unabweisbare Finanzbe-
darf im Elementarbereich, in den
Schulen, in der Jugendhilfe, in der
Altenhilfe, in den Universitäten,
bei der Polizei. Die Gefahr der Ab-
senkung des Niveaus ist mehr als
realistisch – die Abgeordneten ha-
ben klare Vorstellungen darüber,
welche Prioritäten ihre Wähler set-
zen. Bei jedem Sicherheitsvorfall
wird der Landesgesetzgeber gefor-
dert sein – hier wird ein Wettbe-
werb über höchstmögliche Stan-
dards zu erwarten sein – koste es,
was es wolle! Schon bei den Rege-
lungen auf Bundesebene wurde ein
gesetzgeberisches Gesamtkonzept
für die ambulante und stationäre
Resozialisierung angemahnt – dies
gilt nun erst Recht für die Länder,
die auch für die Gerichtshilfe, die
Bewährungshilfe, die Führungsauf-
sicht und die Freie Straffälligenhilfe
die Zuständigkeit haben. Es stellen
sich fachlich und organisatorisch
anspruchsvolle und aufwändige In-
novationsnotwendigkeiten – noch
ist nicht sichtbar, dass sich insoweit

ein Land (entsprechend internatio-
nalen Vorbildern) profilieren will.
Der gesetzgeberische und bürokra-
tische Aufwand in den Ländern
verursacht schon jetzt  erhebliche
zusätzliche Kosten, da förmliche
Landesgesetze (Strafvollzug, Ju-
gendstrafvollzug, U-Haft), Verwal-
tungsvorschriften (Neufassung der
bisherigen bundeseinheitlichen
Verwaltungsvorschriften und der
wesentlich zahlreicheren ergänzen-
den Verwaltungsvorschriften der
Länder) und Erlasse (Anpassung al-
ler bisherigen Erlasse an die neuen
Regelungen) nötig werden. Ver-
nachlässigt und übersehen wurde
bisher das Thema Jugendarrest –
auch hier fehlt es an den erforderli-
chen gesetzlichen Grundlagen für
diese gravierende Form der Frei-
heitsentziehung – das Bundesver-
fassungsgericht ist aufgerufen zur
gesetzlichen Regelung  der Untersu-
chungshaft und des  Jugendarrests
klare Fristen zu setzen.

Fachfragen dürfen  nicht zu
Machtfragen werden. Eine konti-
nuierliche und professionelle län-
derübergreifende und europaweit
als Vorbild dienende Systement-
wicklung und Qualitätssteigerung
ist abrupt unterbrochen worden.
Nun ist die Vollzugspraxis aufgefor-
dert, zusammen mit den Fachmini-
sterien, der Wissenschaft, den Fa-
chorganisationen auf Länderebene
das Beste aus dieser Situation zu
machen. Es müssen neue regionale
und länderübergreifende  Netz-
werke und Unterstützungssysteme
aufgebaut/verstärkt werden. Die
Länder-Rechtsprechung wird
größere Bedeutung bekommen, die
Kommentatoren werden an Ge-
wicht verlieren. Der Energiever-
schleiß ( Personal- und Sachkosten )
wird immens sein – diese Potentiale
werden vor Ort bei der Gewährlei-
stung von guter Behandlung und
optimierter Sicherheit zumindest
in absehbarer Zeit fehlen. 

Bernd Maelicke war seit dem
1. Heft vor mittlerweile 20 Jahren Mit-
herausgeber dieser Zeitschrift. Wir
danken ihm für sein Engagement. Er
wird nun die Zeitschrift für Strafvoll-
zug und Straffälligenhilfe als Schrift-
leiter übernehmen, da der geschätzte
Kollege Heinz Müller-Dietz aus Alters-
gründen diese Aufgabe abgibt.

Heimerziehung o. ä.) nicht erfassen
(es sei denn, die entsprechenden Ju-
gendlichen befinden sich in einer
„normalen“ JVA), hat das Committee
on Crime Problems des Europarats im
Januar 2006 eine weitere Experten-
kommission beauftragt, Mindest-
grundsätze für inhaftierte Jugendli-
che zu erarbeiten.

16 Vgl. zur Initiative einiger Bundeslän-
der, „Sicherheit“ zum gleichwertigen
Vollzugsziel neben der Resozialisie-
rung erheben kritisch, Dünkel in NK
2003, S. 8 f. und in Kriminalpädago-
gische Praxis Heft 43/2004, S. 16 ff.
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